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§ 55b WRG 1959 Flusseinzugsgebiete
 WRG 1959 - Wasserrechtsgesetz 1959

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.11.2018

1. (1)Die österreichischen Gewässer sind nach Flusseinzugsgebieten zu bewirtschaften, wobei

1. 1.die innerhalb des österreichischen Hoheitsgebietes liegenden, über die Donau ins Schwarze Meer

abfließenden, nach Planungsräumen gegliederten Oberflächengewässer zum Einzugsgebiet der Donau

gehören; sie bilden samt den ihnen zugeordneten Grundwässern zum Zweck der Bewirtschaftung im Sinne

dieses Bundesgesetzes einen Teil der internationalen Flussgebietseinheit Donau;

2. 2.die innerhalb des österreichischen Hoheitsgebietes liegenden, über den Rhein in die Nordsee

abfließenden, nach Planungsräumen gegliederten Oberflächengewässer zum Einzugsgebiet des Rhein

gehören; sie bilden samt den ihnen zugeordneten Grundwässern zum Zweck der Bewirtschaftung im Sinne

dieses Bundesgesetzes einen Teil der internationalen Flussgebietseinheit Rhein;

3. 3.die innerhalb des österreichischen Hoheitsgebietes liegenden, über die Elbe in die Nordsee abfließenden,

nach Planungsräumen gegliederten Oberflächengewässer zum Einzugsgebiet der Elbe gehören; sie bilden

samt den ihnen zugeordneten Grundwässern zum Zweck der Bewirtschaftung im Sinne dieses

Bundesgesetzes einen Teil der internationalen Flussgebietseinheit Elbe.

2. (2)Zu Bearbeitungs- und Koordinationszwecken werden Flusseinzugsgebiete in Planungsräume untergliedert. Der

Flussgebietseinheit Elbe zugeordnete Planungsräume können gemeinsam mit den nächstgelegenen

Planungsräumen der Flussgebietseinheit Donau bearbeitet, koordiniert und dargestellt werden.

3. (3)Die nationalen Anteile der internationalen Flussgebietseinheiten Donau, Rhein und Elbe sowie die

zugeordneten Planungsräume werden in einer Karte (Anhang F) dargestellt.

4. (4)Im Sinne dieses Bundesgesetzes ist

1. 1.ein Einzugsgebiet ein Gebiet, aus welchem über Ströme, Flüsse und möglicherweise Seen, der gesamte

Oberflächenabfluss an einer einzigen Flussmündung, einem Ästuar oder Delta ins Meer gelangt;

2. 2.eine Flussgebietseinheit ein als Hauptteil für die Bewirtschaftung festgelegtes Landgebiet oder

Meeresgebiet, das aus einem oder mehreren benachbarten Einzugsgebieten und den ihnen zugeordneten

Grund- und Küstengewässern besteht;

3. 3.eine internationale Flussgebietseinheit gegeben, wenn ein Einzugsgebiet auf dem Hoheitsgebiet von mehr

als einem Staat liegt.
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